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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.12.1968

Norm

EO §37 B

Rechtssatz

Im Falle der Veräußerung der beanspruchten Sache kann der Exszindierungskläger die Klage sogleich auf die

Ausfolgung des Erlöses oder des ihm zukommenden Erlösanteiles richten. Das bedeutet aber nicht, daß deshalb eine

Klageführung auf Unzulässigerklärung der Exekution sachlich unbegründet wäre.

Entscheidungstexte

3 Ob 149/68

Entscheidungstext OGH 18.12.1968 3 Ob 149/68

3 Ob 6/69

Entscheidungstext OGH 12.02.1969 3 Ob 6/69

6 Ob 35/74

Entscheidungstext OGH 21.03.1974 6 Ob 35/74

Auch; nur: Im Falle der Veräußerung der beanspruchten Sache kann der Exszindierungskläger die Klage sogleich

auf die Ausfolgung des Erlöses oder des ihm zukommenden Erlösanteiles richten. (T1)

3 Ob 25/77

Entscheidungstext OGH 08.03.1977 3 Ob 25/77

Auch; nur T1; EvBl 1977/233 S 522
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